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Modalitäten Breitenfussball Junioren A, B und C 
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1. Allgemeines 
 
 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für alle Junioren-Kategorien. 
 
 
1.1 Gegen die Beschlüsse, welche die Administration und den Ablauf der Meisterschaft betreffen, 

 insbesondere gegen die Gruppenbildung, den Spielkalender, die Ansetzung und die Verschie-
bung von Spielen, die Modalitäten für Auf- und Abstieg und ähnliche Beschlüsse unvorhergese-
hener Art, sowie gegen die Bezeichnung von Schiedsrichtern, kann nicht rekurriert werden
 (Art. 79 Wettspielreglement). 

 
1.2 Eine Mannschaft, die sich während der Meisterschaft zurückzieht, gilt automatisch als Ab-
 steiger. Siehe Wettspielreglement Artikel 3 Ziffer 3 und Artikel 6 Ziffer 8. 
 
1.3 Verzichtet eine Mannschaft auf den Aufstieg in die nächst höhere Stärkeklasse, hat sie dies bis

 spätestens 3 Tage nach dem letzten Meisterschaftsspiel schriftlich (eingeschrieben) dem IFV-
Sekretariat zu melden. In diesem Fall rückt automatisch die nächst bestplatzierte Mannschaft 
nach. 

 
1.4 Bei Auftreten unvorhergesehener Gegebenheiten gegen Ende der Halbjahresmeisterschaft 
 behält sich die Wettspielkommission vor, die notwendigen Anordnungen von sich aus und sofort 
 zu treffen. 
 
1.5 In allen unvorhergesehenen Fällen, welche nicht rekurabel sind, entscheidet die Wettspielkom-
 mission des IFV endgültig. 
 
1.6 Die Junioren sind in die folgenden Altersklassen eingeteilt: 
   
  Junioren A: 01.01.91 bis 31.12.93 gemischte Teams 
  Junioren B: 01.01.94 bis 31.12.95 gemischte Teams 
  Junioren C: 01.01.96 bis 31.12.97 gemischte Teams 
 

 Gleichaltrige Mädchen dürfen jederzeit in der entsprechenden Kategorie mitspielen. Mädchen 
 des jüngeren Jahrganges können in der unteren Kategorie eingesetzt werden. 
 
1.7 Es wird eine Herbst- und eine Frühlingsmeisterschaft mit je einer einfachen Runde gespielt. 
 
1.8 Es wird in folgenden Stärkeklassen gespielt: 

 
  -  Coca-Cola Junior League IFV/FTC (Junioren A und B) 
  -  Coca-Cola Junior League nur IFV (Junioren C) 
  -  1. Stärkeklasse 

  -  2. Stärkeklasse 
  -  3. Stärkeklasse 
 
1.9 Für die Festlegung der Rangordnung gilt Wettspielreglement Artikel. 7, Abs 2. An zweiter Stelle, 

nach der Zahl der erzielten Punkte, ist die Fairplay-Rangliste des IFV für die Feststellung der 
Rangliste massgebend (Beschluss Verbandsrat 21.04.2007). 

 
  Es finden keine Entscheidungsspiele statt. 



 
 

2.  CCJL Gruppe 
 
 
2.1   Anzahl Gruppen 
  

Die CCJL Gruppe besteht aus 12 Mannschaften aus Vereinen des IFV und des FTC bei den A- 
und B-Junioren und aus Vereinen des IFV bei den C-Junioren. Es wird eine einfache Runde ge-
spielt. Pro Verein/Gruppierung darf nur 1 Team in der CCJL Gruppe vertreten sein. 

 
 
2.2  Abstieg in die 1. Stärkeklasse 
 
  Die Mannschaften auf den Rängen 11 und 12 steigen in die 1. Stärkeklasse des jeweiligen  
  Regionalverbandes ab.  
 
 
2.3  Verbandsmeister 
 
  Das bestplatzierte IFV-Team der Frühlingsmeisterschaft ist gleichzeitig Regionalmeister der  
  Innerschweiz. 
 
2.4  Ausführungsbestimmungen 
 
  Weitere Bestimmungen sind den Ausführungsbestimmungen IFV und SFV zu entnehmen. 
 
 
3. 1. Stärkeklasse 
 
 
3.1 Anzahl Gruppen 
 
 Die 1. Stärkeklasse besteht bei den A- und B-Junioren aus einer Gruppe mit 12 Mannschaften, 

 bei den C-Junioren aus zwei Gruppen mit je 10 Mannschaften. 
 Pro Verein / Gruppierung darf nur 1 Team in der 1. Stärkeklasse vertreten sein. 
 
 
3.2  Aufstieg in die Coca-Cola Junior League 
 

Die Mannschaften auf Rang 1 aller Gruppen nach Ende jeder Halbjahresmeisterschaft steigen in 
die Coca-Cola Junior League auf. 
 

 
3.3  Abstieg in die 2. Stärkeklasse 
 
 
  Siehe entsprechende schematische Anhänge der einzelnen Kategorien! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.  2. Stärkeklasse 
 
 
4.1  Anzahl Gruppen 
 

Die 2. Stärkeklasse besteht bei den A- und B-Junioren aus zwei und bei den C-Junioren aus vier 
Gruppen mit je 10 Mannschaften. 

   
 
  
4.2 Aufstieg in die 1. Stärkeklasse 
 
  Siehe entsprechende schematische Anhänge der einzelnen Kategorien! 
 
 
 
4.3 Abstieg in die 3. Stärkeklasse  
 
  Siehe entsprechende schematische Anhänge der einzelnen Kategorien! 
 
 

Bei den A- und B-Junioren richten sich die Absteiger nach der Anzahl Gruppen in der 3. Stärke-
klasse sowie der Anzahl Absteiger aus der CCJL. 

 
 Es steigen zuerst die Gruppenletzten ab, danach die Gruppenzweitletzten, usw. 
 
 Bei einer ungeraden Gruppenanzahl in der 3. Stärkeklasse  werden die absteigenden  
 Mannschaften unter gleichrangierten wie folgt bestimmt: 
 
 

1. Das Team mit dem schlechtesten Punkteverhältnis 
       (Anzahl Punkte dividiert durch Anzahl Spiele) 
2.   Das Team mit der höheren Anzahl Strafpunkte 
3. Das Team mit der schlechteren Tordifferenz 
4. Das Team mit der kleineren Anzahl erzielter Tore aus den Gruppenspielen 
       (Anzahl geschossene Tore dividiert durch Anzahl Spiele) 
5.    Das Los 

 
 
 
 
 

5.   3. Stärkeklasse 
 
 
5.1 Anzahl Gruppen  
 
  Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl der Mannschaftsmeldungen. 
 
 
 
5.2   Aufstieg in die 2. Stärkeklasse 
 
  Siehe entsprechende schematische Anhänge der einzelnen Kategorien! 
 

 
 



 
 

6.  Weitere Bestimmungen 
 

 
6.1 Mannschaften der Coca-Cola Junior League, der 1. und der  2. Stärkeklasse gelten für die Saison 

2011/12 automatisch als angemeldet. 
 
6.2 Fällt ein Vorbereitungsspiel, ein offizielles oder internationales Wettbewerbsspiel einer Junioren-

auswahl des Verbandes zeitlich mit einem offiziellen Spiel eines Vereines zusammen, so muss 
dieser seine vom Verband aufgebotenen Spieler abgeben. Ein Anspruch auf Verschiebung des 
offiziellen Spieles besteht nicht (WR Art. 40, Ziffer 4). Stellt ein Verein für ein solches Wettbe-
werbsspiel drei oder mehr Spieler, so wird das Spiel auf Gesuch des Vereins abgesetzt. Die für 
die Auswahl aufgebotenen Spieler dürfen am Vorabend nicht in einer anderen Mannschaft einge-
setzt werden. 

 
6.3 Auf die Schulfussball-Meisterschaft (CS-Cup) sowie sämtliche nicht vom IFV oder SFV organi-

sierten Turniere wird beim Erstellen des Spielplans keine Rücksicht genommen. 
 
6.4 Unter der Woche gelten generell folgende Anspielzeiten: 
 

Junioren A   zwischen  19.45 und 20.15 Uhr 
Junioren B    zwischen 19.45 und 20.15 Uhr 
Junioren C   zwischen 18.00 und 19.30 Uhr 

 
6.5 Samstagsspiele der C – Junioren dürfen bereits ab 10.00 Uhr angesetzt werden. 

 
6.6 Alle übrigen Bestimmungen sind dem IFV Merkblatt zu entnehmen.  

 
 
 
           
Luzern, 01. Juni 2010 
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